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Veröffentlichung: ja 
 
 
 
Besprechung der Spitzenverbände der Krankenkassen, des VDR, der BfA und der BA zu 
Fragen des gemeinsamen Meldeverfahrens am 01./02.10.2003 
 
 
4. Änderung der Anlage 16 des gemeinsamen Rundschreibens „Gemeinsames Meldever-

fahren zur Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung“; 
hier: Zulassung der Beitragsgruppe 2 zur Krankenversicherung bei Personengruppen-

schlüssel 103 (Altersteilzeit) 
 
 
- 316.522 -  
 

Die Spitzenverbände der Krankenkassen berichten von Fällen aus der Praxis, in denen eine 

Firma Heimarbeiter in Altersteilzeit beschäftigt. Da für diesen Personenkreis kein Anspruch 

auf Fortzahlung des Arbeitsentgelts im Krankheitsfalle besteht, ist der erhöhte Beitrag zur 

Krankenversicherung zu zahlen.  

 

Die Anlage 16 zum gemeinsamen Rundschreiben „Gemeinsames Meldeverfahren zur Kran-

ken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung“ sieht die Kombination Personengrup-

penschlüssel 103 (Beschäftigte in Altersteilzeit) mit der Beitragsgruppe 2 (erhöhter Beitrag) 

zur Krankenversicherung nicht vor.  

 

Die Besprechungsteilnehmer stimmen einer Erweiterung der Anlage 16 zu und beschließen 

für Personengruppenschlüssel 103 die Aufnahme des Beitragsgruppenschlüssels 2 in der 

Krankenversicherung (siehe Anlage). Der Einsatz des geänderten gemeinsamen Kernprüf-

programms wird auf den 01.12.2003 terminiert.    

 

Anlage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 12 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- unbesetzt - 

 

 


